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Ermächtigung des Verbandsvorstehers zur Zustimmung der in der Gesellschafterversammlung der 

BVS zu treffenden Beschlüsse  

 

Gemäß § 7 Absatz 2 Buchstabe r ist die Verbandsversammlung insbesondere originär zuständig für alle 

Angelegenheiten in Gesellschafterversammlungen von Tochtergesellschaften und Beteiligungsunter-

nehmen inkl. etwaige Betriebsführungsverträge von Tochtergesellschaften. In Verbindung mit § 5 Ab-

satz 1 Buchstabe a bis q des Gesellschaftsvertrages der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH ste-

hen in den kommenden Monaten viele Gesellschafterentscheidungen an. 

   

Um eine einfache und unkomplizierte Verfahrensweise herzustellen, beschließt der Zweckverband, 

dass der Verbandsvorsteher ermächtigt wird, in der Gesellschafterversammlung der Bioabfallverwer-

tung Schwanebeck GmbH zu etwaigen Beschlüssen, zuzustimmen. Hierbei handelt es sich in der kom-

menden Gesellschafterversammlung am 20.02.2025 insbesondere um die Modalitäten zur Finanzie-

rung der Anlage mit den Banken.  
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